
Synopse zur Nutung des Gemeindehauses Borkheide

Tatbestand
Entgeltordnung 

aktuell
Begründung/Erläuterung

pro Tag/pro VA 3h 8h 24h 3h 8h 24h

gemeinnütziger Verein 10,00 €/pro VA 25,00 €  65,00 €    200,00 €  10,00 €    30,00 €    60,00 €    

Deckung 4,58% 50% 50% 50% 66% 74% 50%

private Nutzung 50,00 €/Tag 35,00 €  100,00 €  300,00 €  12,00 €    35,00 €    100,00 €  

Deckung 4,58% 75% 75% 75% 79% 87% 82%

sonstige Nutzungen 50,00 €  135,00 €  400,00 €  15,00 €    40,00 €    120,00 €  

Deckung 100% 100% 100% 99% 99% 99%

Das Prinzip der Leistungsproportionalität fordert die Berücksichtigung des zeitlichen Umfangs der Inanspruchnahme einer Leistung. 

Je länger ein Nutzer ein öffentliches Gebäude benutzt, umso höher muss die Benutzungsgebühr ausfallen.

1. Im GH Kirchanger BH ist der Gesamtaufwand im 

Vergleich höher als im GH Cammer.  Gründe sind 

ein höherer Aufwand für die Gemeindearbeiter und 

höhere  Abschreibungen in BH.                                                                     

2. Unterschiedliche % Deckung der Tatbestände: 

Trotz der angespannten Haushaltslage in der 

Gemeinde Borkheide sollte das gemeinnützige 

Vereinsleben in der Gemeinde gefördert und die 

privaten und sonstigen Nutzer sollten mit einem 

höheren Deckungsschlüssel belastet werden.             

Neue Tatbestände in h um den Nutzern einen 

gerechten Aufwand in Rechnung zu stellen 

(Leistungsproportionalität). 

Vorschlag Entgeltordnung
Vergleich Entgeltordung 

Planebruch

Gemeinderaum Kirchanger 3 

(33,73 m²) Gemeinderaum  Cammer (37 m²)


